13. JUNI 1986 - Gesetz über die Entnahme und Transplantation von Organen
Konsolidierung
Im Belgischen Staatsblatt vom 22. Juli 2009 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:
- das Gesetz vom 17. Februar 1987 zur Abänderung des Gesetzes über die Entnahme und Transplantation von Organen,
- das Gesetz vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten,

- das Gesetz vom 7. Dezember 2001 zur Abänderung von Artikel 7 des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen,

- das Programmgesetz vom 22. Dezember 2003,

- das Gesetz vom 14. Juni 2006 zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen (I),

- das Gesetz vom 14. Juni 2006 zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen (II),

- das Gesetz vom 27. Dezember 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I),

- das Gesetz vom 25. Februar 2007 zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen,

- das Gesetz vom 19. Dezember 2008 über die Gewinnung und Verwendung menschlichen Körpermaterials im Hinblick auf medizinische Anwendungen beim Menschen oder zu wissenschaftlichen Forschungszwecken.

Die vorliegende Konsolidierung enthält darüber hinaus die Abänderungen, die nach dem 19. Dezember 2008 vorgenommen worden sind durch:
- das Gesetz vom 3. Juli 2012 zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen und des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 über die Gewinnung und Verwendung menschlichen Körpermaterials im Hinblick auf medizinische Anwendungen beim Menschen oder zu wissenschaftlichen Forschungszwecken (Belgisches Staatsblatt vom 7. Dezember 2012),
- das Gesetz vom 17. März 2013 zur Reform der Regelungen in Sachen Handlungsunfähigkeit und zur Einführung eines neuen, die Menschenwürde wahrenden Schutzstatus (Belgisches Staatsblatt vom 14. August 2014),
- das Gesetz vom 7. Februar 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen über den Zugang zur Gesundheitspflege (Belgisches Staatsblatt vom 20. März 2015),
- das Gesetz vom 17. Juli 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Gesundheit (Belgisches Staatsblatt vom 15. Juli 2016),
- das Gesetz vom 21. März 2018 zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Juni 1986 über die Entnahme und Transplantation von Organen hinsichtlich der Möglichkeiten der Registrierung als postmortaler Organspender (Belgisches Staatsblatt vom 23. Januar 2019),
- das Gesetz vom 22. Mai 2019 über den Handel mit menschlichen Organen und über den Grundsatz der Nichtbestrafung von Opfern des Menschenhandels (Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2022).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.
MINISTERIUM DER JUSTIZ UND MINISTERIUM DER VOLKSGESUNDHEIT

UND DER UMWELT

13. JUNI 1986 - Gesetz über die Entnahme und Transplantation von Organen
Kapitel I - [Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundprinzipien]
[Überschrift von Kapitel I ersetzt durch Art. 3 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

Artikel 1 - [Vorliegendes Gesetz ist anwendbar auf die Spende, die Kontrolle, die Charakterisierung, die Entnahme, die Konservierung, den Transport und die Transplantation von zur Transplantation bestimmten Organen.


Werden diese Organe zu Forschungszwecken benutzt, ist das vorliegende Gesetz nur dann anwendbar, wenn sie für die Transplantation in einen menschlichen Körper bestimmt sind.]
[Art. 1 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]


[Art. 1bis - § 1 - Der König kann Regeln festlegen und Bedingungen oder Einschränkungen für die Entnahme, die Konservierung, die Aufbereitung, die Einfuhr, den Transport, die Verteilung und die Abgabe von Organen […] auferlegen. 

Jede Ausführung von Absatz 1 nach dem Inkrafttreten des Programmgesetzes vom 22. Dezember 2003 erfolgt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass.

§ 2 - [Der König trifft die Maßnahmen, die im Hinblick auf eine optimale Organisation der Entnahme von Organen und eine Verbesserung der Spendererkennung und -auswahl sowie des Spendermanagements zweckdienlich sind.]]
[Art. 1bis eingefügt durch Art. 2 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007; § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 28 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); § 2 ersetzt durch Art. 5 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 1ter - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes versteht man unter:

1. "Entsorgung": den endgültigen Verbleib eines Organs, wenn es nicht zur Transplantation verwendet wird,

2. "Spender": eine Person, die während ihres Lebens oder nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe spendet,

3. "Spende": die Spende von Organen zu Transplantationszwecken,

4. "Spendercharakterisierung": die Erhebung der sachdienlichen Informationen über die Merkmale des Spenders/der Spenderin, die zur Bewertung seiner/ihrer Eignung zur Organspende erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Risikobewertung vorzunehmen, die Risiken für den Empfänger zu minimieren und die Organzuweisung zu optimieren,

5. "europäische Organisation für den Organaustausch": eine öffentliche oder private gemeinnützige Organisation, die sich mit dem innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Organaustausch beschäftigt und in der die Mehrzahl der Mitgliedsländer Mitgliedstaaten sind,

6. "Organ": einen differenzierten Teil des menschlichen Körpers, der aus verschiedenen Geweben besteht und seine Struktur, Vaskularisierung und Fähigkeit zum Vollzug physiologischer Funktionen mit deutlicher Autonomie aufrechterhält. Als Organ gelten auch Teile von Organen, wenn ihre Funktion darin besteht, im menschlichen Körper unter Aufrechterhaltung der Anforderungen an Struktur und Vaskularisierung für den selben Zweck wie das gesamte Organ verwendet zu werden,

7. "Organcharakterisierung": die Erhebung der sachdienlichen Informationen über die Merkmale eines Organs, die zur Beurteilung seiner Eignung erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Risikobewertung vorzunehmen, die Risiken für den Empfänger zu minimieren und die Organzuweisung zu optimieren,

8. "Entnahme": einen Prozess, durch den gespendete Organe verfügbar gemacht werden,

9. "Konservierung": den Einsatz chemischer Stoffe, veränderter Umgebungsbedingungen oder sonstiger Mittel mit dem Ziel, eine biologische oder physikalische Beeinträchtigung von Organen von der Entnahme bis zur Transplantation zu verhüten oder zu verzögern,

10. "Empfänger": die Person, die ein Organtransplantat erhält,

11."schwerwiegender Zwischenfall": jedes unerwünschte und unerwartete Ereignis im Zusammenhang mit irgendeinem Glied der Kette von der Spende bis zur Transplantation, das zur Übertragung einer Infektionskrankheit, zum Tod oder zu Zuständen führen könnte, die lebensbedrohlich sind, eine Behinderung oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben oder eine Krankenhausbehandlung oder Morbidität nach sich ziehen oder verlängern,

12. "schwerwiegende unerwünschte Reaktion": jede unbeabsichtigte Reaktion, einschließlich einer Infektionskrankheit, beim Lebendspender oder Empfänger, die mit irgendeinem Glied der Kette von der Spende bis zur Transplantation in Zusammenhang stehen könnte und die lebensbedrohlich ist, eine Behinderung oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder eine Krankenhausbehandlung oder Morbidität nach sich zieht oder verlängert,

13. "Verfahrensanweisungen": schriftliche Anweisungen, die die Schritte eines spezifischen Verfahrens beschreiben, einschließlich der zu verwendenden Materialien und Methoden und des erwarteten Endergebnisses,

14. "Transplantation": ein Verfahren, durch das bestimmte Funktionen des menschlichen Körpers durch die Übertragung eines Organs von einem Spender auf einen Empfänger wiederhergestellt werden sollen,


15. "Transplantationszentrum": einen aufgrund des am 10. Juli 2008 koordinierten Gesetzes über die Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen zugelassenen medizinischen Dienst,]


[16. "beauftragte Stelle": eine Stelle, der gemäß Artikel 17 § 1 der Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 7. Juli 2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Organe Aufgaben übertragen worden sind, oder eine europäische Organisation für den Organaustausch, an die gemäß Artikel 21 der vorerwähnten Richtlinie 2010/53/EU Aufgaben delegiert worden sind.]

[Art. 1ter eingefügt durch Art. 6 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); einziger Absatz Nr. 16 eingefügt durch Art. 26 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014)]

[Art. 1quater - Gameten, Gonaden, Embryonen und Knochenmark gelten nicht als Organe im Sinne des vorliegenden Gesetzes.]

[Art. 1quater eingefügt durch Art. 7 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

Art. 2 - Auf Stellungnahme des Hohen Gesundheitsrates kann der König die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ausweiten auf die Entnahme - nach dem Tode - von Organen oder Geweben, die Er bestimmt, im Hinblick auf die Aufbereitung therapeutischer, für die Behandlung schwerer Krankheiten und Körperschäden unentbehrlicher Mittel.


Art. 3 - [§ 1 - Alle medizinischen Aktivitäten mit Bezug auf Organentnahmen, wie die Auswahl und Beurteilung der Spender, werden von einem Arzt auf der Grundlage des Gesundheitszustandes und der medizinischen Vorgeschichte der Spender vorgenommen.

Wenn die Spende einer lebenden Person mit einem nicht annehmbaren gesundheitlichen Risiko für sie verbunden ist, muss der Arzt sie von der Auswahl ausschließen.

§ 2 - Jede Entnahme und jede Transplantation von Organen verstorbener Personen wird von einem Arzt in einem Transplantationszentrum vorgenommen oder aber in einem Krankenhaus, wie definiert in dem am 10. Juli 2008 koordinierten Gesetz über die Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen, unter der Bedingung, dass dieses Krankenhaus ein Zusammenarbeitsabkommen mit einem für die Entnahme und die Transplantation verantwortlichen Transplantationszentrum geschlossen hat.

In Abweichung von Absatz 1 können die Entnahme und Transplantation eines Herzens oder die Herz-Lungen-Entnahme und -Transplantation außerhalb eines Transplantationszentrums vorgenommen werden von einem Team des Pflegeprogramms "Herzpathologie T", das ein Zusammenarbeitsabkommen mit einem Transplantationszentrum geschlossen hat.


§ 3 - Alle Entnahmen und Transplantationen von Organen lebender Personen werden von einem Arzt eines Transplantationszentrums in einem Transplantationszentrum vorgenommen.]
[Art. 3 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 3bis - Es muss ein System für Qualität und Sicherheit geschaffen werden, das alle Phasen der Kette von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung abdeckt.


Das medizinische Personal, das an allen Phasen der Kette von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung beteiligt ist, muss angemessen qualifiziert oder geschult und kompetent sein. Dieses Personal nimmt an spezifischen Schulungsprogrammen teil, die für es organisiert werden.]

[Art. 3bis eingefügt durch Art. 9 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 3ter - § 1 - Alle entnommenen Organe und alle Spender müssen vor der Transplantation nach dem in der Anlage zu vorliegendem Gesetz festgelegten Muster charakterisiert werden.

Der König kann zusätzliche Kriterien zu diesem Muster festlegen, was die physiologische, immunologische und histologische Charakterisierung des Spenders, die funktionale Charakterisierung des Organs, die Erkennung übertragbarer Krankheiten und den Zustand des Patienten betrifft.

§ 2 - Bei Lebendspendern müssen alle notwendigen Informationen eingeholt werden.

Im Fall eines verstorbenen Spenders werden diese Informationen bei der Familie des verstorbenen Spenders oder, wenn möglich, bei anderen Personen eingeholt.

Alle Parteien werden auf die Wichtigkeit einer raschen Übermittlung dieser Informationen aufmerksam gemacht.

§ 3 - Die zur Organ- und Spendercharakterisierung erforderlichen Tests sind von Labors durchzuführen, die über angemessen qualifiziertes oder geschultes und kompetentes Personal und geeignete Einrichtungen und Ausrüstung verfügen.


Der König kann die Kriterien festlegen, denen die Labors im Rahmen der für die Organ- und Spendercharakterisierung erforderlichen Tests genügen müssen.]

[Art. 3ter eingefügt durch Art. 10 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 3quater - Für den Transport von Organen muss es geeignete Verfahrensanweisungen geben, um die Unversehrtheit der Organe während des Transports und eine angemessene Transportdauer sicherzustellen.]

[Art. 3quater eingefügt durch Art. 11 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]
[Art. 3quinquies - Alle in Belgien entnommenen, zugewiesenen und transplantierten Organe müssen vom Spender bis zum Empfänger und zurückverfolgt werden können, um die Gesundheit von Spendern und Empfängern zu schützen.

Diese Rückverfolgbarkeit setzt die Einführung eines Spender- und Empfängeridentifikationssystems voraus, mit dem jede Spende und jedes damit verbundene Organ sowie jeder damit verbundene Empfänger identifiziert werden können.


Alle Daten, die zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit in allen Phasen der Kette von der Spende bis zur Transplantation oder Entsorgung erforderlich sind, sowie alle Informationen über die Organ- und Spendercharakterisierung müssen während mindestens dreißig Jahren nach der Spende aufbewahrt werden. Diese Daten können elektronisch gespeichert werden.]

[Art. 3quinquies eingefügt durch Art. 12 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 3sexies - § 1 - Es muss ein Meldesystem geben für die Meldung, Untersuchung, Registrierung und Übermittlung der sachdienlichen und notwendigen Informationen über schwerwiegende Zwischenfälle, die sich auf die Qualität und Sicherheit von Organen auswirken und auf die Testung, Charakterisierung, Entnahme, Konservierung und den Transport der Organe zurückgeführt werden können, sowie über etwaige schwerwiegende unerwünschte Reaktionen, die während oder nach der Transplantation beobachtet werden und ebenfalls hierauf zurückgeführt werden können.

§ 2 - Es muss eine Verfahrensanweisung zum Umgang mit schwerwiegenden Zwischenfällen und unerwünschten Reaktionen ausgearbeitet werden.

§ 3 - Es müssen Verfahrensanweisungen ausgearbeitet werden für die zum gebotenen Zeitpunkt erfolgende Meldung von:

a) schwerwiegenden Zwischenfällen und unerwünschten Reaktionen an die europäische Organisation für den Organaustausch oder an das betreffende Transplantationszentrum,

b) Maßnahmen bei schwerwiegenden Zwischenfällen und unerwünschten Reaktionen an die europäische Organisation für den Organaustausch. 


§ 4 - Es muss eine Verknüpfung zwischen dem in § 1 erwähnten Meldesystem und dem im Gesetz vom 19. Dezember 2008 über die Gewinnung und Verwendung menschlichen Körpermaterials im Hinblick auf medizinische Anwendungen beim Menschen oder zu wissenschaftlichen Forschungszwecken vorgesehenen Meldesystem geben.]

[Art. 3sexies eingefügt durch Art. 13 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]
Art. 4 - [§ 1 - Die Spenden von Organen verstorbener und lebender Spender sind freiwillig und unentgeltlich.

Weder der Spender noch seine Angehörigen dürfen dem Empfänger gegenüber irgendeinen Anspruch geltend machen.

§ 2 - Der Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Spende steht einer Entschädigung für den Lebendspender nicht entgegen, sofern diese Entschädigung auf einen Ausgleich der mit der Spende verbundenen direkten und indirekten Ausgaben und Einkommensausfälle beschränkt bleibt.

Der König legt fest, unter welchen Bedingungen diese Entschädigung gewährt werden kann, wobei Er sicherstellt, dass für potenzielle Spender keinerlei finanzielle Anreize oder Vorteile bestehen.

§ 3 - Es ist verboten, für den Bedarf an Organen oder deren Verfügbarkeit in der Absicht zu werben, finanziellen Gewinn oder vergleichbare Vorteile in Aussicht zu stellen oder zu erzielen.

§ 4 - Die Entnahme von Organen muss auf nichtkommerzieller Grundlage erfolgen.]
[Art. 4 ersetzt durch Art. 14 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 4bis - Außer wenn Spender und Empfänger ihre jeweilige Identität im Rahmen einer Entnahme bei einer lebenden Person kennen, darf die Identität von Spender und Empfänger nicht mitgeteilt werden.]
[Art. 4bis eingefügt durch Art. 15 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]
Kapitel II - Entnahme bei lebenden Personen

Art. 5 - Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 7 darf eine Entnahme [von Organen […]] bei einer lebenden Person nur dann erfolgen, wenn der Spender das Alter von 18 Jahren erreicht und der Spende vorher zugestimmt hat.


[Es darf keine Entnahme von Organen vorgenommen werden bei einer lebenden Person, die das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat, jedoch nicht imstande ist, ihren Willen zu äußern.]
[Art. 5 Abs. 1 abgeändert durch Art. 160 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 31 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); Abs. 2 eingefügt durch Art. 16 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

Art. 6 - § 1 - Wenn eine Entnahme bei lebenden Personen ernsthafte Konsequenzen für den Spender mit sich bringen kann oder wenn es sich um eine Entnahme [von Organen […]] handelt, die nicht regenerationsfähig sind, darf sie nur dann vorgenommen werden, wenn das Leben des Empfängers in Gefahr ist und die Transplantation [von Organen […]], die einer toten Person entnommen wurden, zu keinem so befriedigenden Ergebnis führen kann.

§ 2 - […]

[Art. 6 § 1 abgeändert durch Art. 161 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 32 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); § 2 aufgehoben durch Art. 17 Nr. 2 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

Art. 7 - § 1 - Wenn eine Entnahme bei lebenden Personen normalerweise keine ernsthaften Konsequenzen für den Spender mit sich bringen kann, [und es sich dabei um eine Entnahme von regenerationsfähigen Organen […] handelt], die für die Transplantation auf einen Bruder oder eine Schwester bestimmt ist, kann sie bei Personen, die das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht haben, vorgenommen werden.


[…]


§ 2 - [Die in § 1 erwähnte Entnahme darf nur bei einer Person vorgenommen werden, die das Alter von zwölf Jahren erreicht hat, imstande ist, ihren Willen zu äußern, und der Entnahme vorher zugestimmt hat.]

[Art. 7 § 1 abgeändert durch Art. 2 Buchstabe A des G. vom 7. Dezember 2001 (B.S. vom 31. Dezember 2002) und Art. 33 Nr. 1 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); § 1 früherer Absatz 2 eingefügt durch Art. 162 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und aufgehoben durch Art. 33 Nr. 2 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); § 2 ersetzt durch Art. 18 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

Art. 8 - § 1 - Die Einwilligung für die Entnahme [von Organen […]] bei einer lebenden Person muss freiwillig und bewusst gegeben werden. Sie ist jederzeit widerrufbar.

§ 2 - Die Einwilligung muss schriftlich im Beisein eines volljährigen Zeugen gegeben werden. Sie wird [vom Spender] und von dem volljährigen Zeugen unterzeichnet.

§ 3 - Der Nachweis über die Einwilligung muss dem Arzt, der die Entnahme vorzunehmen gedenkt, vorgelegt werden.
[Art. 8 § 1 abgeändert durch Art. 163 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 34 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); § 2 abgeändert durch Art. 27 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014)]


[Art. 8bis - [Jede Entnahme bei lebenden Personen muss Gegenstand einer vorherigen multidisziplinären Konzertierung zwischen Ärzten und anderen Pflegeanbietern sein, mit Ausnahme der Ärzte und Pflegeanbieter, die den Empfänger behandeln oder die Entnahme oder die Transplantation vornehmen.

Die Teilnehmer der multidisziplinären Konzertierung beurteilen den potenziellen Spender auf unabhängige Weise, insbesondere seine Fähigkeit einer Organentnahme zuzustimmen.


Der König kann die Modalitäten für die Anwendung von Absatz 1 festlegen.]]

[Art. 8bis eingefügt durch Art. 5 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007) und ersetzt durch Art. 19 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

Art. 9 - Ein Arzt, der eine Entnahme [von Organen […]] vorzunehmen gedenkt, muss sich vergewissern, dass die in den Artikeln 5 bis 8 erwähnten Bedingungen erfüllt sind.

Er muss den Spender […] deutlich und ausführlich über die körperlichen, psychischen, familiären und sozialen Konsequenzen der Entnahme informieren.

Er muss feststellen, dass der Spender seine Einwilligung mit vollem Urteilsvermögen und zu einem zweifellos uneigennützigen Zweck gegeben hat.

[Art. 9 Abs. 1 abgeändert durch Art. 164 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 35 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); Abs. 2 abgeändert durch Art. 28 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014)]

[Art. 9bis - Es muss ein Register oder eine Datei der Lebendspender geführt werden.


Es wird ein Nachsorgesystem für die Lebendspender eingerichtet im Hinblick auf die Erkennung, Meldung und Behandlung aller Vorkommnisse, die mit der Qualität und Sicherheit des gespendeten Organs und somit mit der Sicherheit des Empfängers zusammenhängen können, sowie aller schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen beim Lebendspender, die infolge der Spende entstanden sein können.]
[Art. 9bis eingefügt durch Art. 20 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]
Kapitel III - Entnahme nach dem Tod

Art. 10 - § 1 - [Organe […]], die für Transplantationen sowie für die Aufbereitung therapeutischer Substanzen unter den in Artikel 2 erwähnten Bedingungen bestimmt sind, können dem Körper [einer jeden Person, die im Bevölkerungsregister oder seit mehr als sechs Monaten im Fremdenregister eingetragen ist,] entnommen werden, es sei denn, es steht fest, dass gegen eine solche Entnahme Ablehnung bekundet worden ist.


[Der Arzt, der beabsichtigt die Entnahme vorzunehmen, muss sich vorher über eine mögliche vom potenziellen Spender ausgedrückte Ablehnung informieren.]


Von Personen, die [in Absatz 1] nicht erwähnt sind, wird verlangt, dass sie einer Entnahme ausdrücklich zugestimmt haben.


§ 2 - Eine Person, die achtzehn Jahre alt ist und imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die in § 1 erwähnte Ablehnung allein bekunden.


Wenn eine Person unter achtzehn Jahre alt ist, aber imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die Ablehnung entweder von dieser Person selbst oder, solange sie am Leben ist, [von einem Elternteil, der die elterliche Gewalt über den Minderjährigen ausübt, oder von seinem Vormund] bekundet werden.


Wenn eine Person unter achtzehn Jahre alt ist und nicht imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die Ablehnung, solange sie am Leben ist, [von einem Elternteil, der die elterliche Gewalt über den Minderjährigen ausübt, oder von seinem Vormund] bekundet werden. 


Wenn eine Person aufgrund ihrer geistigen Verfassung nicht imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die Ablehnung, solange sie am Leben ist, von ihrem gesetzlichen Vertreter, ihrem [Betreuer] oder, in Ermangelung dessen, von ihrem nächsten Verwandten bekundet werden.


[§ 2bis - Jede Person, die imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann ihren ausdrücklichen Willen, nach dem Tod Spender zu sein, allein bekunden.]

§ 3 - [Der König regelt die Weise, auf die die Ablehnung der Entnahme seitens des potenziellen Spenders oder der in § 2 erwähnten Personen oder die in § 2bis erwähnte ausdrückliche Einwilligung zur Entnahme bekundet werden kann.

Zu diesem Zweck ist Er unter den Bedingungen und nach den Regeln, die Er festlegt, ermächtigt:

1. die Ablehnung oder die ausdrückliche Einwilligung auf Antrag des Betreffenden durch die Gemeinde, von einem zugelassenen Hausarzt oder über ein elektronisches Selbstregistrierungsverfahren beurkunden zu lassen,


2. den Zugang zu dieser Information zu regeln, um die Ärzte, die die Entnahmen vornehmen, von der Ablehnung beziehungsweise der ausdrücklichen Einwilligung zur Entnahme in Kenntnis zu setzen.]

(…)

[§ 3ter - […]]

§ 4 - Ein Arzt darf keine Entnahme vornehmen:


1. wenn eine Ablehnung auf die vom König organisierte Weise bekundet worden ist,


2. wenn eine Ablehnung vom Spender auf eine andere Weise bekundet wurde und der Arzt davon in Kenntnis gesetzt worden ist.


3. […]


[…]

[Art. 10 § 1 Abs. 1 abgeändert durch einzigen Artikel des G. vom 17. Februar 1987 (B.S. vom 14. April 1987), Art. 165 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 36 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 21 Nr. 1 Buchstabe a) des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 1 Abs. 3 abgeändert durch Art. 21 Nr. 1 Buchstabe b) des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 2 Abs. 2 und 3 abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007); § 2 Abs. 4 abgeändert durch Art. 208 des G. vom 17. März 2013 (B.S. vom 14. Juni 2013); § 2bis eingefügt durch Art. 21 Nr. 2 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 3 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 21. März 2018 (B.S. vom 12. Oktober 2018); § 3ter eingefügt durch Art. 6 Nr. 3 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007) und aufgehoben durch Art. 3 des G. vom 21. März 2018 (B.S. vom 12. Oktober 2018); § 4 einziger Absatz Nr. 3 aufgehoben durch Art. 6 Nr. 4 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007); § 4 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 6 Nr. 5 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007)]
Ab einem gemäß Art. 29 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012) vom König festzulegenden Datum lautet Art. 10 wie folgt:

"Art. 10 - § 1 - [Organe […]], die für Transplantationen sowie für die Aufbereitung therapeutischer Substanzen unter den in Artikel 2 erwähnten Bedingungen bestimmt sind, können dem Körper [einer jeden Person, die im Bevölkerungsregister oder seit mehr als sechs Monaten im Fremdenregister eingetragen ist,] entnommen werden, es sei denn, es steht fest, dass gegen eine solche Entnahme Ablehnung bekundet worden ist.

[Der Arzt, der beabsichtigt die Entnahme vorzunehmen, muss sich vorher über eine mögliche vom potenziellen Spender ausgedrückte Ablehnung informieren.]

Von Personen, die [in Absatz 1] nicht erwähnt sind, wird verlangt, dass sie einer Entnahme ausdrücklich zugestimmt haben.

§ 2 - Eine Person, die achtzehn Jahre alt ist und imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die in § 1 erwähnte Ablehnung allein bekunden.

Wenn eine Person unter achtzehn Jahre alt ist, aber imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die Ablehnung entweder von dieser Person selbst oder, solange sie am Leben ist, [von einem Elternteil, der die elterliche Gewalt über den Minderjährigen ausübt, oder von seinem Vormund] bekundet werden.

Wenn eine Person unter achtzehn Jahre alt ist und nicht imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die Ablehnung, solange sie am Leben ist, [von einem Elternteil, der die elterliche Gewalt über den Minderjährigen ausübt, oder von seinem Vormund] bekundet werden. 

Wenn eine Person aufgrund ihrer geistigen Verfassung nicht imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann die Ablehnung, solange sie am Leben ist, von ihrem gesetzlichen Vertreter, ihrem [Betreuer] oder, in Ermangelung dessen, von ihrem nächsten Verwandten bekundet werden.

[§ 2bis - Jede Person, die imstande ist, ihren Willen zu äußern, kann ihren ausdrücklichen Willen, nach dem Tod Spender zu sein, allein bekunden.]

§ 3 - [Der König regelt die Weise, auf die die Ablehnung der Entnahme seitens des potenziellen Spenders oder der in § 2 erwähnten Personen oder die in § 2bis erwähnte ausdrückliche Einwilligung zur Entnahme bekundet werden kann.

Zu diesem Zweck ist Er unter den Bedingungen und nach den Regeln, die Er festlegt, ermächtigt:

1. die Ablehnung oder die ausdrückliche Einwilligung auf Antrag des Betreffenden durch die Gemeinde, von einem zugelassenen Hausarzt oder über ein elektronisches Selbstregistrierungsverfahren beurkunden zu lassen,

2. den Zugang zu dieser Information zu regeln, um die Ärzte, die die Entnahmen vornehmen, von der Ablehnung beziehungsweise der ausdrücklichen Einwilligung zur Entnahme in Kenntnis zu setzen.]
[§ 3bis - Die Ablehnung einer Entnahme, die gemäß dem vom König festgelegten Verfahren auf Anfrage der aufgrund des vorliegenden Artikels befugten Personen am Tag der Bekundung der Ablehnung registriert wurde, hört auf, wirksam zu sein, wenn die in § 2 Absatz 2 und 3 erwähnte Person die Volljährigkeit erreicht. Der König legt die Modalitäten mit Bezug auf die Annullierung dieser Ablehnung fest.

Die betreffende Person wird gemäß den vom König festgelegten Modalitäten über diese Annullierung informiert.

Die in Absatz 1 erwähnte Annullierung gilt nicht für die in § 2 Absatz 4 erwähnte Person.

Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Paragraphen volljährig sind, unterliegen ebenfalls der in Absatz 1 erwähnten Annullierung.]

[§ 3ter - […]

§ 4 - Ein Arzt darf keine Entnahme vornehmen:

1. wenn eine Ablehnung auf die vom König organisierte Weise bekundet worden ist,

2. wenn eine Ablehnung vom Spender auf eine andere Weise bekundet wurde und der Arzt davon in Kenntnis gesetzt worden ist.

3. […]

[…]
[Art. 10 § 1 Abs. 1 abgeändert durch einzigen Artikel des G. vom 17. Februar 1987 (B.S. vom 14. April 1987), Art. 165 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 36 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008); neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 21 Nr. 1 Buchstabe a) des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 1 Abs. 3 abgeändert durch Art. 21 Nr. 1 Buchstabe b) des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 2 Abs. 2 und 3 abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007); § 2 Abs. 4 abgeändert durch Art. 208 des G. vom 17. März 2013 (B.S. vom 14. Juni 2013); § 2bis eingefügt durch Art. 21 Nr. 2 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 3 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 21. März 2018 (B.S. vom 12. Oktober 2018); § 3bis eingefügt durch Art. 2 des G. vom 14. Juni 2006 (B.S. 28. August 2006), selbst widerrufen durch Art. 30 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012), und erneut eingefügt durch Art. 21 Nr. 3 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 3ter eingefügt durch Art. 6 Nr. 3 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007) und aufgehoben durch Art. 3 des G. vom 21. März 2018 (B.S. vom 12. Oktober 2018); § 4 einziger Absatz Nr. 3 aufgehoben durch Art. 6 Nr. 4 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007); § 4 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 6 Nr. 5 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007)]"

Art. 11 - Der Tod eines Spenders muss von drei Ärzten festgestellt werden unter Ausschluss derjenigen, die den Empfänger behandeln oder die Entnahme oder Transplantation vornehmen werden.

Um den Tod festzustellen, richten sich diese Ärzte nach dem neuesten Stand der Wissenschaft.


In einem datierten und unterzeichneten Protokoll vermerken die Ärzte die Uhrzeit des Todes und die Weise, auf die er festgestellt wurde. Dieses Protokoll und gegebenenfalls die ihm beiliegenden Dokumente müssen zehn Jahre lang aufbewahrt werden.


Art. 12 - Die Entnahme [der Organe […]] und das Vernähen des Körpers müssen in Ehrfurcht vor dem Leichnam und mit Rücksicht auf die Gefühle der Familie erfolgen.

Die Einsargung muss binnen kürzester Frist geschehen, damit die Familie dem Verstorbenen so schnell wie möglich die letzte Ehre erweisen kann.
[Art. 12 Abs. 1 abgeändert durch Art. 166 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003) und Art. 37 des G. vom 19. Dezember 2008 (B.S. vom 30. Dezember 2008)]

Art. 13 - § 1 - Im Falle eines gewaltsamen Todes muss der Arzt, der die Entnahme [von Organen, Geweben und Zellen] vornimmt, einen Bericht erstellen, den er unverzüglich an den Prokurator des Königs weiterleitet.


In diesem Bericht müssen die Daten in Bezug auf den Zustand des Körpers der verstorbenen Person und der entnommenen Körperteile, die für die Bestimmung der Ursache und der Umstände des Todes von Bedeutung sein können, vermerkt werden. Der Bericht muss insbesondere die Daten enthalten, die im Nachhinein aufgrund der Entnahme nicht mehr untersucht werden können.


§ 2 - Im Falle eines Todes, dessen Ursache unbekannt oder verdächtig ist, darf eine Entnahme [von Organen, Geweben oder Zellen] nur dann vorgenommen werden, wenn der Prokurator des Königs, in dessen Verwaltungsbezirk sich die Einrichtung befindet, in der die Entnahme vorgenommen werden soll, vorher von der Entnahme in Kenntnis gesetzt worden ist und keinerlei Einwände vorgebracht hat.


Gegebenenfalls gibt dieser Magistrat einem Arzt seiner Wahl den Auftrag, sich unverzüglich zu der Einrichtung, in der die Entnahme erfolgen soll, zu begeben, um an der Entnahme teilzunehmen und einen Bericht darüber zu erstellen.

[Art. 13 § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 167 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 168 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003)]
[Kapitel III/1 - Bestimmungen über die Zuweisung von Organen]

[Unterteilung Kapitel III/1 eingefügt durch Art. 22 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 13bis - [§ 1 - Der König bestimmt die europäische Organisation für den Organaustausch, die für die Aktivitäten mit Bezug auf den Austausch von Organen sowohl innerhalb Belgiens als auch mit dem Ausland sowie für die folgenden Aufgaben innerhalb des durch vorliegendes Gesetz errichteten Qualitäts- und Sicherheitsrahmens zuständig ist:

1. die Führung und Verwaltung eines Rückverfolgbarkeits- und eines Spender- und Empfängeridentifikationssystems,

2. die Führung und Verwaltung eines Melde- und Verwaltungssystems für die schwerwiegenden Zwischenfälle und unerwünschten Reaktionen, 

3. die Führung und Verwaltung eines Registers und eines Nachsorgesystems für die Lebendspender,
[4. die Führung und Verwaltung der im Hinblick auf die Charakterisierung der entnommenen Organe und der Spender gesammelten Informationen.]
Die vom König aufgrund von Absatz 1 bestimmte Organisation ist in Sachen Datenverarbeitung im Sinne von Artikel 1 § 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten für die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erwähnte Datenverarbeitung verantwortlich.

§ 2 - Die vom König bestimmte europäische Organisation für den Organaustausch stellt innerhalb ihres Auftrags des Austauschs von Organen Folgendes sicher:

1. eine optimale Kompatibilität der entnommenen Organen mit den Empfänger-Kandidaten, 

2. ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen der Anzahl der aus Belgien exportierten und der Anzahl der nach Belgien importierten Organe,

3. die Berücksichtigung der medizinischen Dringlichkeit, der effektiven Wartezeit der Empfänger-Kandidaten und der Distanz zwischen dem Zentrum, in dem das Organ entnommen wird, und dem Zentrum, in dem es transplantiert wird.

§ 3 - [Der König kann die der europäischen Organisation für den Organaustausch anvertrauten Aufgaben näher bestimmen, insbesondere was das Festlegen von Informationsverfahren für den Austausch von Informationen, wie in § 1 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 erwähnt, mit zuständigen Behörden oder beauftragten Stellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, mit Bereitstellungsorganisationen oder Transplantationszentren sowie für die Registrierung und Zurverfügungstellung der vorerwähnten Informationen betrifft. Durch den Austausch, die Registrierung und die Zurverfügungstellung der vorerwähnten Informationen soll ein hohes Niveau der Volksgesundheit beim Organaustausch in der Europäischen Union erreicht werden.

Die in Absatz 1 erwähnten Informationen betreffen die Daten, die in Anwendung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse im Bereich Charakterisierung, Rückverfolgbarkeit, schwerwiegende unerwünschte Zwischenfälle und Reaktionen gesammelt werden.]

§ 4 - Die bestimmte europäische Organisation für den Organaustausch verpflichtet sich, die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes, des am 10. Juli 2008 koordinierten Gesetzes über die Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen, des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und des Gesetzes vom 4. Juli 1962 über die öffentliche Statistik sowie die Bestimmungen ihrer Ausführungserlasse einzuhalten.]]

[Art. 13bis eingefügt durch Art. 7 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007) und ersetzt durch Art. 23 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012); § 1 Abs. 1 Nr. 4 eingefügt durch Art. 29 Nr. 1 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014); § 3 ersetzt durch Art. 29 Nr. 2 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014)]


[Art. 13bis/1 - Der Organaustausch mit Ländern außerhalb der Europäischen Union wird nur gestattet, wenn die Organe vom Spender bis zum Empfänger und zurück verfolgt werden können und wenn die Organe Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, die mit den in der Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Organe festgelegten Anforderungen gleichwertig sind.]

[Art. 13bis/1 eingefügt durch Art. 24 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]

[Art. 13ter - Um als Empfänger‑Kandidat von einem belgischen Transplantationszentrum eingetragen […] zu werden, muss eine Person entweder die belgische Staatsangehörigkeit besitzen oder [im Bevölkerungsregister oder seit mindestens sechs Monaten im Fremdenregister eingetragen sein], oder aber die Staatsangehörigkeit eines Staates besitzen, der dieselbe Organzuweisungseinrichtung hat, oder ihren Wohnsitz seit mindestens sechs Monaten in diesem Staat haben.]

[Art. 13ter eingefügt durch Art. 8 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007) und abgeändert durch Art. 25 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012) und Art. 101 des G. vom 17. Juli 2015 (B.S. vom 17. August 2015)]

[Art. 13quater - Der König kann die Ausnahmebedingungen für die Anwendung von Artikel 13ter festlegen.]

[Art. 13quater eingefügt durch Art. 9 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007)]

Art. 14 - […]

[Art. 14 aufgehoben durch Art. 26 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]
Kapitel IV - Schluss- und Strafbestimmungen


Art. 15 - Der König legt Regeln fest in Bezug auf die Weise, auf die die in Artikel 5 bis 9 erwähnte Einwilligung bekundet werden kann.


Art. 16 - Die [Beamten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt oder der Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte und die Personalmitglieder, die durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag an diesen Föderalen Öffentlichen Dienst oder an diese Föderalagentur gebunden sind und vom] König bestimmt werden, sind mit der Kontrolle der Anwendung des vorliegenden Gesetzes und der in seiner Ausführung ergangenen Erlasse beauftragt.


Sie haben jederzeit Zugang zu den Krankenhäusern.


Unbeschadet der Befugnisse der Gerichtspolizeioffiziere spüren sie die Verstöße auf und halten diese in Protokollen fest, die bis zum Beweis des Gegenteils Beweiskraft haben.


Binnen 48 Stunden nach Feststellung der strafbaren Handlung wird dem Zuwiderhandelnden eine Kopie des Protokolls zugeschickt.


Sie können sich alle für die Erfüllung ihres Auftrags notwendigen Auskünfte und Dokumente zukommen lassen und alle zweckdienlichen Feststellungen machen.

Im Fall eines gewaltsamen Todes oder im Fall eines Todes, dessen Ursache unbekannt oder verdächtig ist, können die [Ärzte, die Beamte oder Personalmitglieder sind, wie erwähnt in Absatz 1,] unter den vom König festgelegten Bedingungen und auf die von Ihm festgelegte Weise Proben entnehmen und Analysen durchführen.


[Der König kann spezifische Regeln in Bezug auf Ausbildung und Qualifikation der in Absatz 1 erwähnten Beamten und Personalmitglieder festlegen].

[Art. 16 Abs. 1 abgeändert durch Art. 238 Nr. 1 des G. (I) vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006); Abs. 6 abgeändert durch Art. 238 Nr. 2 des G. (I) vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006); Abs. 7 eingefügt durch Art. 238 Nr. 3 des G. (I) vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006)] 

Art. 17 - § 1 - Verstöße gegen [Artikel 3 bis 3sexies] werden mit einer Gefängnisstrafe von drei bis zu sechs Monaten und einer Geldbuße [von 500 bis zu 5.000 EUR] oder mit nur einer dieser Strafen geahndet.


§ 2 - Verstöße gegen [Artikel 4bis] und gegen die in Ausführung von [Artikel 1bis § 1] ergangenen Erlasse werden mit einer Gefängnisstrafe [von sechs Monaten bis zu zwei Jahren und einer Geldbuße von 250 bis zu 1.000 EUR] oder mit nur einer dieser Strafen geahndet.


§ 3 - Verstöße gegen die [Artikel 4, 5 bis 11, 13, 13ter und 13quater] sowie gegen die in Ausführung dieser Artikel ergangenen Erlasse werden mit einer Gefängnisstrafe [von einem bis zu fünf Jahren und einer Geldbuße von 1.000 bis zu 10.000 EUR] oder mit nur einer dieser Strafen geahndet.


Dieselben Strafen werden demjenigen auferlegt, der wissentlich verhindert, dass die in Artikel 10 erwähnte Ablehnung zur Kenntnis genommen wird, ungeachtet der Weise, auf die diese Ablehnung bekundet wird.

[Art. 17 § 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000), Art. 27 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012) und Art. 16 Nr. 1 des G. vom 22. Mai 2019 (B.S. vom 21. Juni 2019); § 2 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000), Art. 30 Nr. 1 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014) und Art. 16 Nr. 2 des G. vom 22. Mai 2019 (B.S. vom 21. Juni 2019); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000), Art. 10 des G. vom 25. Februar 2007 (B.S. vom 13. April 2007), Art. 30 Nr. 2 des G. vom 7. Februar 2014 (B.S. vom 25. Februar 2014) und Art. 16 Nr. 3 des G. vom 22. Mai 2019 (B.S. vom 21. Juni 2019)]

Art. 18 - Im Wiederholungsfall binnen fünf Jahren nach dem Tag des definitiven Gerichtsbeschlusses wegen Verstoßes gegen das vorliegende Gesetz oder die in seiner Ausführung ergangenen Erlasse können die Strafen verdoppelt werden.


[Art. 18/1 - Im Fall einer Verurteilung kann der Richter außerdem ein Verbot der Ausübung einer beruflichen oder sozialen Tätigkeit, die mit der Begehung einer der in Artikel 17 § 3 erwähnten Straftaten in Zusammenhang steht, für einen Zeitraum von einem Jahr bis zu fünf Jahren aussprechen.]

[Art. 18/1 eingefügt durch Art. 17 des G. vom 22. Mai 2019 (B.S. vom 21. Juni 2019)]


Art. 19 - Die Bestimmungen von Buch I Kapitel VII und Artikel 85 des Strafgesetzbuches finden Anwendung auf Verstöße gegen das vorliegende Gesetz und die in seiner Ausführung ergangenen Erlasse.
[ANLAGE]
[Anlage eingefügt durch Art. 28 des G. vom 3. Juli 2012 (B.S. vom 24. August 2012)]
Spender- und Organcharakterisierung

Satz von Mindestangaben, die gemäß Artikel 3ter § 1 des vorliegenden Gesetzes im Rahmen der Spender- und Organcharakterisierung erhoben werden müssen

1. Einrichtung, in der die Entnahme erfolgt, und andere allgemeine Angaben

2. Spendertyp

3. Blutgruppe + HLA-Typ

4. Geschlecht

5. Todesursache

6. Todeszeitpunkt

7. Geburtsdatum

8. Gewicht

9. Größe

10. Gegenwärtig bestehender oder zurückliegender intravenöser Drogenkonsum

11. Gegenwärtig bestehende oder zurückliegende maligne Neoplasie

12. Andere gegenwärtig bestehende oder zurückliegende übertragbare Krankheiten

13. HIV-, Hepatitis-C-, Hepatitis-B und CMV-Tests

14. Grundlegende Informationen zur Bewertung der Funktion des gespendeten Organs

15. Allgemeine Angaben

Kontaktangaben der Pflegeeinrichtung, in der die Entnahme stattfindet, die für die Koordinierung und zur Zuweisung und Rückverfolgung der Organe von den Spendern zu den Empfängern und umgekehrt benötigt werden 

16. Spenderdaten

Demografische und anthropometrische Angaben, die zur Gewährleistung einer angemessenen Übereinstimmung zwischen Spender, Organ und Empfänger benötigt werden

17. Spenderanamnese

Krankengeschichte des Spenders, insbesondere Umstände, die die Eignung der Organe für die Transplantation beeinträchtigen und die Gefahr der Übertragung von Krankheiten bedingen könnten

18. Körperliche und klinische Daten

Daten aus klinischen Untersuchungen, die zur Bewertung des physiologischen Zustands des potenziellen Spenders benötigt werden, sowie Untersuchungsergebnisse, die auf Umstände hindeuten, die bei der Untersuchung der Krankengeschichte des Spenders nicht bemerkt wurden und sich auf die Eignung der Organe für die Transplantation auswirken oder die Gefahr der Übertragung von Krankheiten bedingen könnten

19. Laborwerte

Daten, die zur Beurteilung der funktionalen Charakterisierung der Organe und zur Erkennung potenziell übertragbarer Krankheiten und möglicher Kontraindikationen einer Organspende benötigt werden

20. Bildgebende Untersuchungen

Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren, die zur Beurteilung des anatomischen Status der zur Transplantation vorgesehenen Organe benötigt werden

21. Therapie

Behandlungen, die beim Spender durchgeführt wurden und maßgeblich für die Beurteilung des funktionalen Zustands der Organe und der Eignung für eine Organspende sind, insbesondere die Anwendung von Antibiotika, inotroper Unterstützung oder Transfusionen


22. Warme und kalte Ischämiezeit
